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Vorwort
Die Grundschule Großenmarpe nimmt den Schutz und das Wohlergehen ihrer Schülerinnen und Schüler sehr ernst. Als staatliche Schule mit rund 200 Schülerinnen und Schülern ist es unsere Aufgabe, eine sichere und förderliche Lernumgebung zu schaffen. Dieses Schutzkonzept dient als Leitfaden für alle Beteiligten und soll sicherstellen, dass alle Kinder sich geschützt, wertgeschätzt und unterstützt fühlen. 


Begriffserklärung
Kindeswohl:
Das Kindeswohl umfasst alle Bedingungen, unter denen ein Kind sich gesund und unbeschwert entwickeln kann. Dazu gehören körperliche Unversehrtheit, emotionale Stabilität, Bildung, soziale Teilhabe und stabile Beziehungen u Vertrauenspersonen.

Kindeswohlgefährdung:
Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das körperliche, geistige und seelische Wohl eines Kindes nachhaltig beeinträchtigt wird (§1666 BGB). Ursachen können Vernachlässigung, Gewalt, Missbrauch oder andere schädigende Einflüsse sein. 




1. Leitbild
Unsere Grundschule versteht sich als Ort der Geborgenheit und Bildung, in dem jedes Kind respektiert und gefördert wird. 
Im Mittelpunkt unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit steht das Bemühen um eine Gemeinschaft, in der sich alle – Kinder und Mitarbeitende – wohl fühlen, sich gegenseitig achten und sich, gemäß ihrer Möglichkeiten, entfalten können.
Um ein angenehmes, entspanntes Lernklima zu erreichen, sind uns Werte wie gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit wichtig. Gleichzeitig unterstützen wir die Kinder darin, Toleranz, Verantwortungsgefühl sowie die Bereitschaft zum sozialen Handeln zu entwickeln.
Wir wollen jedes Kind entsprechend seinen individuellen Voraussetzungen und Stärken in seinen Interessen und Begabungen fördern.
Wir setzten uns aktiv ein, Kindeswohlgefährdung vorzubeugen und im Verdachtsfall verantwortungsvoll zu handeln.
Durch Unterrichtsformen, in denen Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Handeln im Vordergrund stehen, ist es unser Bestreben, Lernfreude, Neugier und Kreativität zu wecken, zu erhalten und weiter auszubauen.
Dabei pflegen wir einen intensiven Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern.
Im Hinblick auf eine Öffnung unserer Schule legen wir Wert auf Kooperationen mit den Kindergärten, örtlichen Vereinen, der Dorfgemeinschaft in Großenmarpe und anderen öffentlichen Einrichtungen.


2. Potenzial- und Risikoanalyse

Was sind die Stärken und die Ressourcen unserer Schule?
Nach Auswertung der Fragebögen aus der Schülerschaft ergeben sich folgende Potenziale an unserer Schule: Allgemein geben 80% der Schülerinnen und Schüler an, sich in der Schule grundsätzlich sicher zu fühlen und 75% geben an, gerne zur Schule zu gehen. Als Ressourcen empfinden die Befragten Kinder und das Kollegium folgende, bereits an unserer Schule implementierte Punkte: 
Die Schulsozialarbeit; die Sozialpädagogische Fachkraft für die SEP; die Ruheecke mit klaren Regeln und begrenzter SuS Zahl; die Einführung des Klassenrats und des Schülerparlaments, das Patenmodell: jeder Erstklässler bekommt bei der Einschulung einen Paten aus der vierten Klasse der in der Anfangszeit unterstützt und begleitet; ein großer Schulhof mit verschiedenen Spiel- und Ausweichmöglichkeiten; ländliches Einzugsgebiet; Schulhofregeln; Schulhund; zugewandter Hausmeister; nette Reinigungskräfte; Projekte zur Selbstwirksamkeit: Zirkus und Trommelzauber; Demokratiewoche; Projekt Starke Mädchen in Kooperation mit der Kirche.


Risiken, die gezielt behoben werden müssen:

Unzufriedenheit mit der Situation in den Toiletten: Wiederkehrende Beschwerden deuten auf ein dauerhaftes Problem hin. Ein verbindlicher Toilettenplan, klare Zuständigkeiten und regelmäßige Kontrollen sind notwendig, um Hygiene und Sicherheit zu gewährleisten.

Niedrige Sitzungsfrequenz des Schülerparlaments: Die Beteiligung der Kinder an schulischen Entscheidungen ist ein zentraler Schutzfaktor. Eine höhere und verlässliche Sitzungsfrequenz stärkt Partizipation und Mitverantwortung.


3. Interventionsplan

Interventionsplan bei Verdachtsfällen von Gewalt oder sexualisierter Grenzverletzung in der Grundschule Großenmarpe:
Was ist ein Verdachtsfall? 
Ein Verdachtsfall liegt vor, wenn Beobachtungen, Aussagen oder Hinweise darauf hindeuten, dass ein Kind innerhalb der Schule Gewalt, Mobbing oder sexualisierte Grenzverletzungen erlebt haben könnte – ohne dass bereits gesicherte Fakten vorliegen. 
Mögliche Situationen in der Schule können sein: -  
- Wiederholte körperliche oder verbale Übergriffe unter Schüler:innen 
- grenzverletzendes Verhalten durch andere Kinder oder schulisches Personal 
- Aussagen von Kindern über unangenehme oder beängstigende Erlebnisse in der Schule 
- auffälliges Rückzugsverhalten, Angst vor bestimmten Personen oder Orten im Schulgebäude
Beteiligte und deren Aufgaben im Verdachtsfall: 
Lehrkraft: Beobachtungen dokumentieren. 
Lehrkraft/Vertrauenslehrer/Schulsozialarbeit: Gespräch mit den betroffenen Kindern (Opfer und Täter) führen. 
Schulsozialarbeit: Einschätzung unterstützen, ggf. Gespräch mit Beteiligten, Vermittlung pädagogischer Maßnahmen. 
Gespräch mit Eltern Schulleitung: Koordination, rechtliche Schritte prüfen, Dokumentation sichern, ggf. externe Stellen informieren. 
Bei schwerwiegenderen Problemen: Schutzteam informieren! 
Auftrag des Schutzteams: Fallbesprechung, Maßnahmen abstimmen, Nachsorge planen um dem Kind Schutz und emotionale Sicherheit zu bieten, altersgerechte Beteiligung ermöglichen


Interventionsablauf in 6 klaren Schritten 
· Schritt 1: Beobachtung & Dokumentation • Auffälligkeiten schriftlich festhalten (Datum, Ort, Beteiligte, Wortlaut) • Sachlich und neutral formulieren, keine Bewertungen 
· Schritt 2: Gespräch mit den betroffenen Kindern • Vertrauensvoll, ruhig, ohne Druck • Kind ernst nehmen, Sicherheit vermitteln • Keine suggestiven Fragen oder Vorannahmen 
· Schritt 3: Schutzteam informieren • Fall intern besprechen (Lehrkraft, Sozialarbeit, Kinderschutzfachkraft, ggfs. Insofa zwecks § 8b SGB VIII Beratung, Schulleitung) • Erste Einschätzung: akuter Handlungsbedarf oder weitere Beobachtung?
· Schritt 4: Maßnahmen abstimmen • 
Bei akuter Gefährdung: Schulleitung informiert zuständige externe Fachstelle (z. B. Jugendamt, Polizei, Schulpsychologischer Dienst) • 
Bei Mobbing oder Grenzverletzungen: pädagogische Maßnahmen, Gespräch mit Beteiligten, ggf. Eltern einbeziehen 
· Schritt 5: Dokumentation & Kommunikation 
Alle Schritte schriftlich festhalten • Beteiligte Personen altersgerecht und sensibel   informieren • Reihenfolge der Information: Schutzteam → Schulleitung → ggf. Eltern → ggf. externe Fachstellen
· Schritt 6: Nachsorge & Begleitung • Kind weiter begleiten, Schutzmaßnahmen prüfen • Beteiligte Kinder stärken, ggf. Klassenintervention • Verlauf regelmäßig evaluieren und dokumentieren


4. Verhaltenskodex

Um unsere Schule zu einem sicheren Ort für alle zu gestalten, nehmen alle pädagogischen und nichtpädagogischen Fachkräfte die Verpflichtung als selbstverständlich an, sich im altersgerechten Umgang mit den Kindern eindeutig, situationsgemäß, wertschätzend, respektvoll, achtsam und nachvollziehbar zu verhalten.

Gestaltung von Nähe und Distanz
Körperliche Berührungen gehören zum alltäglichen Umgang. Wir achten darauf, dass Körperkontakt altersgerecht und der jeweiligen Situation angemessen ist. Er setzt die freie und in besonderen Situationen auch die erklärte Zustimmung von Minderjährigen voraus. Der ablehnende Wille ist grundsätzlich zu respektieren. Überschreiten andere Kinder Grenzen im Umgang mit Gleichaltrigen, sorgen die Mitarbeiter*innen direkt für die Einhaltung der Grenzen.



Körperliche Nähe ist angemessen, wenn:
•	Mitarbeiter*innen sich damit keine eigenen Bedürfnisse nach körperlicher Nähe erfüllen,
•	die körperliche Nähe den Bedürfnissen und dem Wohl des Kindes zu jeder Zeit entspricht,
•	Mitarbeiter*innen insgesamt über eine sensible Wahrnehmung verfügen und das Kind weder manipulieren noch unter Druck setzen.
Kommunikation
Die Mitarbeiter*innen verwenden in keiner Form der Begegnung mit Kindern eine sexualisierte Sprache oder Gestik, ebenso keine abfälligen Bemerkungen oder Bloßstellungen.
Die Mitarbeiter*innen achten auf einen altersgemäßen Wortschatz der Kinder und eine wertschätzende Kommunikation aller Beteiligten. Wir dulden keinerlei diskriminierende, beleidigende und sexistische Äußerungen oder Gesten. 
Verhalten in Konfliktsituationen
Konflikte gehören zum sozialen Miteinander und bieten die Chance, den respektvollen Umgang miteinander zu üben und weiterzuentwickeln. Unsere Mitarbeiter*innen begleiten Kinder in Konfliktsituationen stets achtsam, wertschätzend und neutral.
Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre Gefühle und Bedürfnisse in Worte zu fassen und ermutigen sie, die Sichtweise anderer wahrzunehmen. Dabei legen wir besonderen Wert auf gewaltfreie Kommunikation und Lösungsstrategien, die für alle Beteiligten nachvollziehbar und fair sind.
Grenzüberschreitendes Verhalten – sei es verbal oder körperlich – wird konsequent unterbrochen. Wir greifen deeskalierend ein, schützen betroffene Kinder und sorgen dafür, dass respektvolle Regeln des Zusammenlebens wiederhergestellt werden.
Unser Ziel ist es, Kinder darin zu stärken, Konflikte selbständig und respektvoll zu lösen, ohne andere zu verletzen oder auszuschließen. 
· Siehe auch Punkt 3: Interventionsplan


5. Partizipation 

Was bedeutet Partizipation?
Partizipation bedeutet Mitbestimmung, Mitgestaltung und aktives Mitwirken aller am Schulleben beteiligten Personen – Kinder, Lehrkräfte, Eltern, pädagogisches Personal und externe Partner. Sie ist ein grundlegendes Prinzip demokratischer Bildung und Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander. In unserer Schule verstehen wir Partizipation als gelebte Kultur, in der jede Stimme zählt und gehört wird.

Partizipation stärkt die Selbstwirksamkeit, fördert das Selbstbewusstsein und trägt maßgeblich zur Zufriedenheit aller Beteiligten bei. Wenn Kinder, Eltern und Lehrkräfte ihre Wünsche, Bedürfnisse und Sichtweisen einbringen können, entstehen Regeln und Strukturen, die von allen besser akzeptiert und mitgetragen werden.

Bereits vorhandene Formen der Partizipation an unserer Schule sind:

Elternabende und Elternpflegschaftsvertreter, Schulkonferenzen, Schulpflegschaft, Förderverein sowie Elterngespräche und Beratungsmöglichkeiten.

Schülerinnen und Schüler wirken über Klassensprecher und das Schülerparlament mit.

Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte sind in Lehrerkonferenzen, der Steuergruppe und der Schulkonferenz vertreten.

Schulsozialarbeiterin und Betreuungspersonal sind bislang in keinem Gremium eingebunden – hier besteht Handlungsbedarf.

Die bestehenden Strukturen sind wertvoll, jedoch noch nicht ausreichend. 
Einzelne Projekte wie „Mein Körper gehört mir“ oder Kinderrechtsaktionen sind wichtige Impulse, sollten aber stärker in ein ganzheitliches Konzept eingebettet werden.

Unser Ziel ist eine einheitliche, transparente und nachhaltige Partizipationskultur, die alle in Schule beteiligten Gruppen einbezieht. Partizipation ist uns wichtig, weil:

· Kinder, Eltern und Lehrkräfte Selbstwirksamkeit erfahren, was ihre Zufriedenheit und ihr Vertrauen in die Schule stärkt.

· Bedürfnisse und Wünsche geäußert und berücksichtigt werden können

· Regeln gemeinsam entwickelt und besser akzeptiert werden können


Um die Mitwirkung aller zu stärken, setzen wir folgende Maßnahmen um:

Für Kinder:
Klassensprecher/-innen und Schülerparlament als feste Beteiligungsform

Klassenrat und soziale Stunden zur Reflexion und Mitgestaltung

Beschwerdebox als niedrigschwellige Möglichkeit zur Rückmeldung

Projektwochen zu Themen wie Kinderrechte und Schutz

Mitgestaltung der Schulregeln für mehr Transparenz und nachvollziehbare Konsequenzen

Wahl einer Vertrauenslehrkraft

Für Eltern:
Elternfragebögen und Umfragen zur Bedarfserhebung, z.B. Sicherheit der Kinder

Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote

Einbindung in Gremien wie Schulpflegschaft und Schulkonferenz

Für das Kollegium:
Regelmäßige Reflexionstreffen zur Evaluation und Weiterentwicklung

Lehrerprojekte zu Schutzthemen, z. B. „Mein Körper gehört mir“, eingebettet in den Schulalltag

Einladung externer Fachstellen zur Unterstützung und Qualifizierung

Für Schulsozialarbeit und Betreuung:
Einbindung in schulische Gremien

Teilnahme an Reflexionsrunden und Projektplanung

Mitwirkung bei Schutzprojekten und Präventionsarbeit

Um die Anliegen aller Beteiligten systematisch zu erfassen, nutzen wir:

· Kinder: Klassenrat, Schülerparlament, Umfragen, Projekte, Beschwerdebox
· Eltern: Umfragen, Gremienarbeit, Infoveranstaltungen, Beratungsangebote
· Kollegium: Steuergruppe, Konferenzen, regelmäßige Reflexion


6. Präventionsangebote & Fortbildungen

Ein wirksames Schutzkonzept für unsere Grundschule setzt auf präventive Maßnahmen und kontinuierliche Fortbildung aller Beteiligten. Ziel ist es, Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken, Risiken frühzeitig zu erkennen und ein sicheres Schulklima zu fördern.

Präventive Maßnahmen:

Erweiterung des Projekts „Starke Mädchen“ um „Starke Jungs“: Jungen sollen gezielt in ihrer Selbstwahrnehmung und sozialen Kompetenz gefördert werden, um Gleichstellung und gegenseitigen Respekt zu stärken.

Ausbau des Programms „Mein Körper gehört mir“: Die regelmäßige, altersgerechte Auseinandersetzung mit dem Thema körperliche Selbstbestimmung fördert das Bewusstsein für persönliche Grenzen und Schutzrechte.

Einführung von „Wohlfühlregeln“ in den Klassen

Medienabend zu Gewalt im Netz: Die Sensibilisierung von Eltern für digitale Gefahren ist ein wichtiger Baustein. Ergänzend sollen Workshops für Kinder und Lehrkräfte die Medienkompetenz stärken und präventiv gegen Cybermobbing wirken.

Streitschlichter-Programm: Die Ausbildung und Begleitung von Streitschlichtern fördert soziale Verantwortung und Konfliktlösungskompetenz. Regelmäßige Schulungen und Anerkennung stärken die Nachhaltigkeit des Programms.

Fortbildung für das pädagogische Personal:

Zentrales Ziel der Fortbildungen für das pädagogische Fachpersonal sollte die Erweiterung und Verfestigung von Handlungskompetenzen und Handlungssicherheit in Sachen Gewaltprävention und Gewalterfahrungen bei Kindern sein. Regelmäßige Schulungen zu Kinderschutz, digitaler Gewaltprävention und Gesprächsführung bei Verdachtsfällen.

Austauschformate zur Reflexion von Fallbeispielen und zur Weiterentwicklung des Schutzkonzepts.

Einbindung externer Fachkräfte für spezifische Themen wie sexualisierte Gewalt, Medienpädagogik oder psychische Gesundheit.

Diese Maßnahmen bilden die Grundlage für eine präventive und lernende Schutzkultur, die Kinder ernst nimmt, stärkt und schützt. 

Intensivere Elternarbeit


7.  Kooperation
Ein wirksames Schutzkonzept lebt von einem soliden Netzwerk. Unsere Schule kooperiert aktiv mit verschiedenen Institutionen und Partnern, um das Wohl und die Sicherheit der Kinder ganzheitlich zu fördern und im Bedarfsfall schnell und kompetent handeln zu können.
Zu unseren festen Kooperationspartnern zählen das Jugendamt, die Schulsozialarbeit eines freien Trägers sowie weitere Beratungsstellen, die bei familiären, sozialen oder emotionalen Herausforderungen unterstützend zur Seite stehen. Der schulpsychologische Dienst ergänzt dieses Netzwerk durch fachliche Beratung und Diagnostik bei besonderen pädagogischen Fragestellungen.
In akuten Notfällen arbeiten wir eng mit der Polizei und medizinischen Fachkräften zusammen, um schnellstmöglich Hilfe zu leisten und die Kinder bestmöglich zu schützen.
Die Polizei dient auch neben Notfällen als Kooperationspa
Auch der Träger der schulischen Betreuung ist ein wichtiger Partner in der täglichen Arbeit und in der Umsetzung präventiver Maßnahmen. Darüber hinaus pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten im schulischen Einzugsgebiet, um Übergänge für Kinder behutsam zu gestalten.
Die Kirchengemeinden des Einzugsgebietes sowie die Dorfgemeinschaft sind ebenfalls wertvolle Kooperationspartner, die das soziale Umfeld der Kinder mitgestalten und durch gemeinsame Projekte, wie z. B. das Starke Mädchen Projekt, Erntedank oder Weihnachten und andere Angebote zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beitragen.


8. Beschwerdeweg und Ansprechstellen

Alle am Schulleben beteiligten Personen – Kinder, Lehrkräfte, pädagogisches Personal, Schulsozialarbeit, Eltern, Erziehungsberechtigte sowie nichtpädagogische Mitarbeitende – sollen sich sicher und ernst genommen fühlen, wenn sie ein Anliegen oder eine Beschwerde haben.

Beschwerden können sowohl intern als auch extern geäußert werden. Innerhalb der Schule stehen dafür verschiedene Ansprechpartnerinnen zur Verfügung, darunter die Klassenleitungen, Fachlehrerinnen, die Schulleitung, die Schulsozialarbeiterin, pädagogische Fachkräfte, das Betreuungspersonal, der Hausmeister, die Sekretärin sowie die Erziehungsberechtigten selbst. Diese Vielfalt an Kontaktpersonen ermöglicht es, je nach Situation und Vertrauensverhältnis, den passenden Weg zu wählen.

Darüber hinaus bestehen externe Beschwerdewege, die bei schwerwiegenden Anliegen oder wenn eine interne Klärung nicht möglich erscheint, genutzt werden können. Dazu zählen:

das Schulamt des Kreises Lippe
Kreishaus
Felix-Fechenbach-Straße 5
32756 Detmod

Tel.: 05231/62-0


das Jugendamt des Kreises Lippe
Regionalbüro Blomberg
Bahnhofstraße 35
32825 Blomberg

Tel.: 05231/62-2050


die Polizei Blomberg
Bahnhofstraße 35-37
32825 Blomberg

Tel.:05235/96930

Das Kinderschutztelefon
Tel.:05231/62-6789
Mo.-Do. von 8 Uhr bis 18 Uhr
Fr. 8 Uhr bis 12 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten ist die Rufbereitschaft des Jugendamtes über die Polizeierreichbar


Alle wichtigen Telefonnummern und Kontaktdaten sind für das Kollegium und das Betreuungspersonal jederzeit zugänglich – sie befinden sich im Lehrerzimmer und im Sekretariat. Für akute Notsituationen steht ein besonderer Krisenordner zur Verfügung, der ebenfalls in beiden Räumen hinterlegt ist. Dieser enthält neben Handlungsanleitungen auch die Kontaktdaten des Schutzteams, des Jugendamts mit Regionalbüro Blomberg, den KWG-Leitfaden sowie die Kinderschutznummer.
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